
ForModula Aus- und Weiterbildung für Berufe der Kirche in der Deutschschweiz

Schriftlichkeit Nr. 46a

Handout für die Prüfungsleitung
bei der Abschlussprüfung

1. Kommunikation
Für die meisten Teilnehmenden ist eine Prüfungssituation mit Stress verbunden. Eine
sorgfältige Kommunikation ermöglicht, diesen ein Stück weit abzubauen, sowie Klarheit
und faire Ausgangsbedingungen zu schaffen.

1.1 Kommunikation gegenüber Kandidatinnen und Kandidaten
1.11 Die Prüfungsordnung und die Wegleitung zur Prüfungsordnung den Kandidatinnen und

Kandidaten rechtzeitig zugänglich machen. Allenfalls ein eigenes Handout erstellen.

1.12 Im Rahmen des Moduls 36 (Abschlussprüfung) in ausreichendem Mass mündliche
Informationsgefässe anbieten, um offene Fragen zu klären.

1.13 Mit dem Aufgebot zur Prüfung – sechs Wochen vor dem Termin – deren Elemente und
Ablauf sorgfältig beschreiben.

1.14 Achtung! Thema der Gruppenprüfung darf keinesfalls im Voraus bekannt sein!

1.15 Achtung! Die Prüfungsresultate dürfen keinesfalls direkt im Anschluss an die Prüfung
mitgeteilt werden. Erst muss noch die Qualitätssicherungskommission die Resultate
erwahren. Sie stellt das Bestehen der Teilprüfungen und der Gesamtprüfung im Rahmen
einer ihrer Sitzungen fest, was erst einige Wochen nach der Prüfung erfolgen kann. Der
Prüfungsanbieter eröffnet dann geschlossen die Ergebnisse aller Teilprüfungen in
Briefform.

1.16 Nehmen ausnahmsweise Nicht-Beteiligte an der Prüfung teil, holt die Prüfungsleitung
dafür die nötige Zustimmung der Kandidatin oder des Kandidaten rechtzeitig vor der
Prüfung ein und dokumentiert sie.

1.17 Die Prüfungsleitung erinnert die Kandidatinnen oder Kandidaten an die Zustellungsfrist
von sieben Tagen vor dem Prüfungstermin bezüglich ihrer schriftlichen
Prüfungsvorbereitung zuhanden der Prüferin oder des Prüfers.

1.2 Kommunikation gegenüber der QSK bzw. der Geschäftsstelle
1.21 Frühestmöglich bei der Geschäftsstelle zuhanden QSK die Durchführung der Prüfung

beantragen. Nur so kann eine zeitnahe Erwahrung der Prüfungsergebnisse ins Auge
gefasst werden.

1.22 Spätestens sechs Monate vor der Prüfung das Modul 36 (Abschlussprüfung)
ausschreiben. Dafür erfolgt die Eingabe auf www.formodula.ch mindestens sieben
Monate im Voraus.

1.23 Spätestens zwölf Wochen vorher wird bei der Geschäftsstelle zuhanden QSK das
Prüfungsprogramm mit den Personendaten der Kandidatinnen oder Kandidaten und mit
den Prüfungsdaten eingereicht, damit die Expertinnen und Experten bestellt werden
können. Findet eine Gruppenprüfung statt, ist die Aufgabenstellung zur Genehmigung
einzureichen.
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1.24 Spätestens eine Woche vor der betreffenden Notenkonferenz müssen die
Prüfungsdossiers bei der QSK zur Erwahrung der Prüfungsergebnisse in elektronischer
Form eintreffen. Sie werden in Form von PDF und in Leserichtung ausgerichtet in die
Cloud (mit Server in der Schweiz) geladen.

1.3 Kommunikation gegenüber Prüferinnen und Prüfern
1.31 Den Prüferinnen oder Prüfern die Unterlagen zustellen, welche auch die

Prüfungsteilnehmenden erhalten.

1.32 Spätestens eine Woche vor der Prüfung der Prüferin oder dem Prüfer folgende
Formulare zukommen lassen: Prüfungsraster und Evaluationsbögen (für Kandidat, Prüfer
und Experte).

1.33 Rechtzeitig vor der Prüfung zur Rückmeldung über offene Fragen auffordern. Nicht erst
am Tag der Prüfung klären, was bereits vorher geklärt werden kann.

1.4 Kommunikation gegenüber Prüfungsexpertinnen und Prüfungsexperten
1.41 Den Expertinnen oder Experten die Unterlagen zustellen, welche auch die

Prüfungsteilnehmenden erhalten.

1.42 Spätestens eine Woche vor der Prüfung der Expertin oder dem Experten folgende
Formulare zukommen lassen: Prüfungsprotokoll, Beantragung des Fachausweises (mit
Eintrag der absolvierten Module der Kandidatin oder des Kandidaten) und
Spesenformular.

1.43 Rechtzeitig vor der Prüfung zur Rückmeldung über offene Fragen auffordern. Nicht erst
am Tag der Prüfung klären, was bereits vorher geklärt werden kann.

1.44 Nimmt ausnahmsweise eine nicht direkt beteiligte Person an der Prüfung teil (ausser
diese ist QSK-Mitglied), ist die Zustimmung der Kandidaten oder des Kandidaten
gegenüber der Expertin oder dem Experten zu dokumentieren.

2. Protokoll
In Protokoll und Prüfungsraster wird der Verlauf der Prüfung detailliert festgehalten. Sie
sind zentrale Dokumente, die auf Antrag allenfalls eingesehen werden können. Im Fall
eines Rekursverfahrens bei Nicht-Bestehen der Prüfung wird auf sie Bezug genommen.
Um eine faire Beurteilung und rekurssichere Dokumente zu erreichen, erfordern
nachfolgende Massnahmen Beachtung.

2.1 Rollenverteilung und Abfolge
2.11 Vor Überstellung der Prüfungsdossiers an die QSK überprüfen, ob die Prüferin oder der

Prüfer und die Expertin oder der Experte alle Formulare korrekt, eindeutig und sauber
und unterschrieben ausgehändigt haben. Im Zweifel Rücksprache mit der
Geschäftsstelle halten. Unvollständige oder mangelhafte Prüfungsdossiers verzögern die
Erwahrung der Prüfungsergebnisse.

2.12 Das Schreiben des Prüfungsprotokolls ist Sache der Expertin oder des Experten im
Verlauf der Prüfung. Es soll sachlich sein und nur Tatsachen aus dem Verlauf der Prüfung
festhalten. Die Expertin oder der Experte geht das Prüfungsraster im Anschluss an die
Prüfung mit der Prüferin oder dem Prüfer durch, um die abschliessende Beurteilung zu
finden. Beide unterschreiben es.



Schriftlichkeit Nr. 46a Handout Abschlussprüfung Prüfungsleitung Version 2.0

ForModula Aus- und Weiterbildung für Berufe der Kirche in der Deutschschweiz

3

2.13 Das Ausfüllen des Prüfungsrasters ist Sache der Prüferin oder des Prüfers im Anschluss
an die Prüfung. Im Prüfungsraster sind nur dort Punkte aus dem Protokoll aufzugreifen,
wenn ein Kriterium auf dieser Grundlage mit einer Note kleiner als 4 beurteilt wird.
Dabei reicht ein Stichwort, das sich beim Lesen des Protokolls erschliesst. Das
Prüfungsraster ist nach der gemeinsam ermittelten Benotung auch von der Expertin
oder dem Experten zu unterschreiben.

2.14 Kann ein Kriterium aufgrund des Verlaufs der Prüfung nicht beurteilt werden, muss dies
im Prüfungsraster schriftlich festgehalten werden.

2.2 Sorgfalt
2.21 Für das Prüfungsraster und das Prüfungsprotokoll muss ein dokumentenechtes

Schreibutensil gewählt werden (kein Bleistift!). Es dürfen keine nachträglichen
Löschungen vorgenommen werden (kein Tipp-Ex!)

2.22 Das Ausfüllen erfolgt auf die im Anhang II dargestellte Weise.

2.23 Das Prüfungsraster ist sauber und eindeutig auszufüllen. Es dürfen keine provisorischen
Kreuzchen gesetzt werden, die dann überschrieben oder korrigiert werden. Tipp: Wer
das Prüfungsraster in zweifacher Ausführung vorliegen hat, kann am Ende ein sauberes
Exemplar im Dossier an die Prüfungsleitung weiterleiten.

3. Beurteilung
3.1 Rundung der Mittelwerte

Sind Mittelwerte zu bilden – z. B. über mehrere Beurteilungskriterien hinweg (sog.
Unterposition) – dann werden diese auf eine Dezimalstelle gerundet in das
Prüfungsraster eingetragen. Mit den gerundeten Mittelwerten rechnet die Prüferin oder
der Prüfer die Teilnote aus (Einzelprüfung oder Gruppenprüfung). Auch die Teilnote wird
auf eine Dezimalstelle gerundet und in das Prüfungsraster eingetragen.

3.2 Beantragung des Fachausweises
Die Beantragung des Fachausweises ist Sache der Expertin oder des Experten. Mit ihrer
bzw. seiner Unterschrift bestätigt die Prüferin oder der Prüfer, dass die im
entsprechenden Formular aufgeführten Noten korrekt sind.

Genehmigt in der 27. Sitzung vom 12.11.2012 durch die Qualitätssicherungskommission.
Revidiert in der 79. Sitzung vom 05.02.2018 durch die Qualitätssicherungskommission.



Schriftlichkeit Nr. 46a Handout Abschlussprüfung Prüfungsleitung Version 2.0

ForModula Aus- und Weiterbildung für Berufe der Kirche in der Deutschschweiz

4

Anhang I: Ablaufschema der Abschlussprüfung

Aufgaben Prüfungsanbieter Aufgaben QSK / Prüfungsexpertin /
Prüfungsexperte / Geschäftsstelle

Aufgaben
Kandidat / Kandidatin

Späteste Frist vor
Prüfungstermin

1. Kontaktaufnahme mit
Geschäftsstelle/QSK zwecks
Organisation der Abschlussprüfung

8–10 Monate

2. Modulanbieter organisiert die
notwendigen Strukturen für die
Abschlussprüfung:
 Strukturen für individuellen Teil (z.

B. Klassen für Prüfungslektion
resp. Pfarrei für Projekt
Gemeindepastoral / Jugendarbeit)
 Strukturen für Gruppenteil

(Räumlichkeiten)

7

3. Ausschreibung Modul 36 6

4. Anmeldung zur
Abschlussprüfung bei der
Fachstelle (inkl. Einreichung
der notwendigen
Modulzertifikate)

4

5. Bestätigung der Anmeldung an
Kandidat 3.5

6. Modulanbieter reicht
Prüfungsprogramm bei der QSK ein 3

7. Suche der Experten / Erstellung
der definitiven Prüfungsliste

8. Aufgebot: Bekanntgabe des
Themas zur schriftlichen
Vorbereitung des individuellen Teils
an den Kandidaten / die Kandidatin

6 Wochen

9. Kandidat/in sendet schriftliche Unterrichtsvorbereitung an Prüfer/in. Diese/r sendet eine
Kopie an Expertin / Experte 1

10. Zustellung aller Formulare an
Prüferin / Prüfer bzw. Expertin /
Experte

11. Durchführung der Abschlussprüfung (Prüfer/in und
Expertin / Experte gemeinsam) in der Prüfungssession 0

12. Antrag durch Expertin /
Experten an QSK zwecks Erteilung
resp. Nicht-Erteilung Fachausweis

13. Erwahrung Prüfungsergebnisse

14. Schriftliche Eröffnung des
Prüfungsergebnisses

15. Ausstellen des Fachausweises

Anhang I
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Anhang II: Hilfe zum Ausfüllen des Prüfungsrasters

Anhang II


